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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

BESCHLUSS DER KOMMISSION

vom 9. März 1994

über die Annahme von Verpflichtungen im Rahmen des Antidumpingverfahrens
betreffend die Einfuhren von Siliciumcarbid mit Ursprung in der Volksrepublik
China, Norwegen, Polen und der ehemaligen UdSSR und über die Einstellung
des Verfahrens betreffend die Einfuhren mit Ursprung in Norwegen und

mehreren Republiken auf dem Gebiet der ehemaligen UdSSR

(94/202/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2423/88 des Rates
vom 11 . Juli 1988 über den Schutz gegen gedumpte oder
subventionierte Einfuhren aus nicht zur Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft gehörenden Ländern ('), insbe
sondere auf die Artikel 9 und 10,

nach Konsultationen in dem mit der Verordnung (EWG)
Nr. 2423/88 eingesetzten Beratenden Ausschuß,

in Erwägung nachstehender Gründe :

( 1 ) Die Kommission veröffentlichte im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften (2) eine Bekanntma
chung über die Einleitung einer Überprüfung der
Maßnahmen betreffend die Einfuhren von Silici
umcarbid mit Ursprung in der Volksrepublik
China, Norwegen, Polen und der ehemaligen
UdSSR in die Gemeinschaft. Was die Ergebnisse
dieser Uberprüfung betrifft, verweist die Kommis
sion auf die Verordnung (EG) Nr. 821 /94 des
Rates (3).

(2) Nachdem alle betroffenen Ausführer über die
Ergebnisse der Untersuchung unterrichtet worden
waren, bot die russische Regierung zusammen mit

der staatlichen Handelsorganisation V/O Stankoim
port gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr.
2423/88 (im folgenden „Grundverordnung"
genannt) Verpflichtungen an.

(3) Infolge dieser Verpflichtungen würden die russi
schen Siliciumcarbidausfuhren in die Gemeinschaft
volumenmäßig so stark verringert, daß sie keine
Schädigung mehr verursachen würden. Nach
Ansicht der Kommission wurde im übrigen hinrei
chend sichergestellt, daß die russische Regierung
zusammen mit V/O Stankoimport die russischen
Siliciumcarbidausfuhren in die Gemeinschaft über
wachen könnte. Daher ist die Kommission der
Auffassung, daß die Verpflichtungsangebote
annehmbar sind und die Untersuchung betreffend
V/O Stankoimport ohne die Einführung eines
Antidumpingzolls eingestellt werden kann.

(4) Die Untersuchung betreffend die Einfuhren von
Siliciumcarbid mit Ursprung in Norwegen ergab,
daß mit dem Auslaufen der für norwegische
Hersteller geltenden Maßnahmen keine Schädi
gung verursacht bzw. drohen würde und daß im
übrigen die norwegischen Hersteller die fragliche
Ware nicht zu Dumpingpreisen auf dem Gemein
schaftsmarkt verkauften.

Daher erscheinen Schutzmaßnahmen gegenüber
den Einfuhren von Siliciumcarbid mit Ursprung in
Norwegen unnötig, so daß das Verfahren betreffend
die Einfuhren aus Norwegen gemäß Artikel 9
Absatz 1 der Grundverordnung eingestellt werden
sollte .
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Rußland, im Zusammenhang mit der Überprüfung von
Antidumpingmaßnahmen auf die Einfuhren von Sili
ciumcarbid mit Ursprung in der Volksrepublik China,
Norwegen, Polen und der ehemaligen UdSSR angeboten
hat, werden angenommen.

Artikel 2

Das Verfahren betreffend die Einfuhren von Silicium
carbid mit Ursprung in Norwegen, Armenien, Aserbai
dschan Belarus, Georgien, Kasachstan, Kirgistan, der
Republik Moldau, Tadschikistan, Turkmenistan und
Usbekistan wird eingestellt.

(5) Die Untersuchung ergab ferner, daß mit Ausnahme
der Russischen Föderation und der Ukraine keine
der anderen Republiken auf dem Gebiet der
ehemaligen UdSSR Siliciumcarbid herstellt und
ausführt. Das Verfahren gegenüber den betref
fenden Republiken sollte daher gemäß Artikel 9
Absatz 1 der Grundverordnung eingestellt werden.

(6) Im Zuge der Konsultationen im Beratenden
Ausschuß über die Annahme der Verpflichtungsan
gebote wurden Einwände erhoben. Daher legte die
Kommission dem Rat gemäß Artikel 9 Absatz 1
und Artikel 10 Absatz 1 der Grundverordnung
einen Bericht über das Ergebnis der Konsulta
tionen sowie einen Vorschlag für die Annahme der
Verpflichtungen vor. Sofern der Rat nicht inner
halb eines Monats anders entschieden hat, gilt
dieser Beschluß als angenommen —

BESCHLIESST :

Artikel 1

Die Verpflichtungen, die die Regierung der Russischen

Brüssel , den 9. März 1994

Für die Kommission

Leon BRITTAN

Mitglied der KommissionFöderation zusammen mit V/O Stankoimport, Moskau,


